
 
 

Der Landrat 

 

Paul-Wunderlich-Haus 
Am Markt 1 
16225 Eberswalde 
   
  
Telefon 03334 214-1701 
Telefax 03334 214-2701 
landrat@kvbarnim.de 

8. Mai 2026 

 

Ihr Zeichen 
 

Unser Zeichen 
39TS 05/26 

 

 

 

 

Sprechzeiten der Kreisverwaltung 
Dienstag 9 bis 18 Uhr 
Montag, Mittwoch bis Freitag  
Termine nach Vereinbarung 
 
Aktuelle Informationen im Internet unter 
www.barnim.de 
 
Bankverbindung 
Sparkasse Barnim 
IBAN: DE31 1705 2000 2310 0000 03 
BIC: WELA DE D1 GZE 
Gläubiger-ID: DE 66 ZZZ 00000021576 
 
Telefonzentrale 
03334 214-0 
 
Postfach 
Postfach 100446, 16204 Eberswalde 
 
Die genannte E-Mail-Adresse dient nur 
für den Empfang formloser Mitteilungen 
ohne digitale Signatur und/oder 
Verschlüsselung. 

 

 

Landkreis 
Barnim 

Paul-Wunderlich-Haus - Am Markt 1 - 16225 Eberswalde 

 

TIERSEUCHENALLGEMEINVERFÜGUNG 
zur Vorbeugung vor der Einschleppung und zur 
frühzeitigen Erkennung der Newcastle-Krankheit  
(Newcastle Disease-ND) 
 
 
Auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des 
Landes Brandenburg vom 29. April 2026 i. V. m. dem 
Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), der Verordnung zum Schutz 
gegen die Geflügelpest und die Newcastle-Krankheit 
(Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung vom 
20. Dezember 2005 und der Verordnung zum Schutz gegen die 
Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung vom 
15. Oktober 2018 ordnet der Landkreis Barnim die 
nachfolgenden Maßnahmen an. 
 
1 Geflügelausstellungen und Veranstaltungen ähnlicher Art mit 

Geflügel oder Tauben (insbesondere Taubenauflässe) sind 
verboten. 
 

2 Geflügelhalter mit einer Verlustrate in ihrem Bestand 
innerhalb von 24 Stunden von: 

• 3 % bei einer Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren oder 
• 1 % bei einer Bestandsgröße von mehr als 100 Tiere oder 
• einer auffälligen Veränderung der Legeleistung oder der 

Gewichtszunahme haben unverzüglich das Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Barnim, 
Am Markt 1, 16225 Eberswalde (VLÜA) telefonisch (Tel. 
03334 214 1600) oder per E-Mail 
(veterinaeramt@kvbarnim.de) darüber zu informieren.  

 
3 Die sofortige Vollziehung der Punkte 1 und 2 wird 

angeordnet. 
 

An alle 
Geflügelhalter  
im Landkreis Barnim 
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4 Diese Tierseuchenallgemeinverfügung tritt mit dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag in Kraft und gilt so lange, bis sie aufgehoben wird. 
Gleichzeitig wird die Tierseuchenallgemeinverfügung des Landkreises Barnim zum 
Schutz vor der Einschleppung des Erregers der Geflügelpest – Subtyp H5 – in 
Hausgeflügelbestände vom 23. Oktober 2025 aufgehoben. 

 
Hinweise 

- Der Landkreis Barnim weist alle Halterinnen und Halter von Hühnern und Puten 
ausdrücklich auf die bestehende Impfpflicht gegen die Newcastle- Krankheit hin. 
Diese Pflicht gilt unabhängig von der Größe des Bestandes sowohl für gewerbliche 
Geflügelhaltungen als auch für private Hobbyhaltungen jeder Größe. 

- Die Impfung von Tauben gegen Paramyxovirose wird dringend empfohlen. 

- Jeder Halter von Geflügel hat seinen Tierbestand, sollte dies noch nicht geschehen 
sein, im VLÜA anzumelden. 

- Alle Halter von Geflügel und Tauben werden auf die Einhaltung der 
Biosicherheitsmaßnahmen hingewiesen. Informationsmaterial und Checklisten sind 
auf der Homepage des Friedrich-Loeffler-Institutes zu erhalten. 
 

 
Begründung 
Die Newcastle-Krankheit, auch als atypische Geflügelpest bezeichnet, ist eine weltweit 
verbreitete, hochansteckende Viruserkrankung bei Geflügel und anderen Vögeln. Sie 
wird durch das Newcastle Disease Virus verursacht und ist eine anzeigepflichtige 
Tierseuche. Aufgrund der teils ähnlichen klinischen Erscheinungen wird die Erkrankung 
auch als atypische Geflügelpest bezeichnet.  
Das Friedrich-Loeffler-Institut weist darauf hin, dass die Newcastle-Krankheit 
insbesondere bei Hühnern und Puten auftritt und dass in Verbindung mit der weiterhin 
auftretenden hochpathogenen aviären Influenza aktuell eine erhebliche 
Gefährdungslage für Geflügel und andere Vogelhaltungen besteht. 
 
Die Erkrankung kann bei empfänglichen Vögeln schwer verlaufen und insbesondere in 
Geflügelhaltungen zu hohen Verlusten führen. Klinisch können unter anderem 
Atemnot, Durchfall, Apathie, Legeleistungsabfall, geschwollene Augenlider, 
Verfärbungen im Bereich des Kammes sowie neurologische Symptome wie 
Halsverdrehen, Lähmungen oder Zittern auftreten. Bei schweren Verläufen können 
hohe Erkrankungs- und Sterberaten auftreten. Neben den erheblichen 
tiergesundheitlichen Auswirkungen sind mit einem Ausbruch regelmäßig erhebliche 
wirtschaftliche Schäden verbunden, insbesondere durch Bestandssperren, 
Tötungsmaßnahmen, Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sowie 
Vermarktungs- und Verbringungsbeschränkungen. 
 
Von der Newcastle-Krankheit sind insbesondere Hühner und Puten betroffen. 
Eine Empfänglichkeit besteht jedoch auch bei weiteren Vogelarten, darunter Enten, 
Gänse, Tauben, Zier- und Wildvögel. Die Einbeziehung sonstiger in Gefangenschaft 
gehaltener Vögel in diese Tierseuchenallgemeinverfügung ist daher fachlich geboten. 
Sie dient dazu, nicht nur klassische Geflügelveranstaltungen, sondern auch solche 
Veranstaltungen zu erfassen, bei denen andere gehaltene Vögel zusammengeführt, 
ausgestellt, gehandelt, getauscht, bewertet, prämiert oder vorgeführt werden sollen. 
 



Tierseuchenallgemeinverfügung 
 

  Seite 3 von 6 

Die Übertragung des Erregers kann direkt von Tier zu Tier erfolgen, insbesondere über 
erregerhaltige Sekrete, Ausscheidungen und die Atemluft. Daneben ist auch eine 
indirekte Übertragung über Personen, Fahrzeuge, Transportbehältnisse, Käfige, 
Einstreu, Futter, Tränken, Ausstellungsgegenstände, Kleidung, Schuhe und sonstige 
kontaminierte Materialien möglich. 
Gerade Veranstaltungen mit Geflügel oder sonstigen, in Gefangenschaft gehaltenen 
Vögeln bergen deshalb ein besonderes Risiko, weil dort Tiere aus unterschiedlichen 
Haltungen sowie Halter, Züchter, Händler, Besucher, Transportmittel und 
Ausrüstungsgegenstände zusammenkommen. 
 
In Deutschland besteht eine Impfpflicht gegen die Newcastle-Krankheit für Hühner und 
Puten. Diese Impfpflicht gilt unabhängig von der Bestandsgröße und erfasst daher 
auch Hobby und Kleinsthaltungen. Das Friedrich-Loeffler-Institut weist aktuell darauf 
hin, dass Geflügelhalter die vorgeschriebenen Impfungen in ihren Hühner- und 
Putenbeständen überprüfen und erforderlichenfalls auffrischen sollen. 
Zudem sollen Biosicherheitsmaßnahmen überprüft werden, insbesondere im Hinblick 
auf Personenkontakte und den Austausch von Gegenständen. Auch in geimpften 
Beständen soll bei unklaren Todesfällen oder Leistungseinbrüchen frühzeitig eine 
Laboruntersuchung auf Newcastle-Krankheit eingeleitet werden. 
 
Am 20. Februar 2026 wurde im Land Brandenburg erstmals wieder ein Ausbruch der 
Newcastle-Krankheit amtlich festgestellt. Betroffen war eine Putenmastanlage im 
Landkreis Oder-Spree. Seitdem hat sich das Tierseuchengeschehen im Land 
Brandenburg erheblich ausgeweitet. Mit Stand vom 29. April 2026 wurden im Land 
Brandenburg bislang insgesamt 47 Ausbrüche der Newcastle-Krankheit in gehaltenen 
Geflügelbeständen amtlich festgestellt. 
Betroffen waren unter anderem Masthähnchen-, Mastputen- sowie 
Legehennenbestände. 
Weiterführende virologische Untersuchungen weisen darauf hin, dass die bisher 
aufgetretenen Viren dem Genotyp VII zuzuordnen sind. Dieser Genotyp kommt nach 
Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts derzeit insbesondere in Osteuropa, unter 
anderem in Polen und Tschechien, vor. 
Vor dem Hintergrund der seit Februar 2026 anhaltenden und dynamischen Ausbreitung 
der Newcastle-Krankheit im Land Brandenburg wird das Risiko einer weiteren 
Verschleppung des Erregers in Geflügelhaltungen als hoch eingeschätzt. 
Veranstaltungen mit Geflügel oder sonstigen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln 
können hierbei eine besondere Rolle spielen, weil sie regelmäßig mit Tiertransporten, 
der Zusammenführung von Tieren aus unterschiedlichen Haltungen, engem Kontakt 
zwischen Personen und Tieren sowie der Nutzung gemeinsam berührter oder 
kontaminierter Gegenstände verbunden sind. Dadurch entsteht ein erhöhtes Risiko, 
dass ein bislang unerkannter Erregereintrag weiterverbreitet oder in bislang nicht 
betroffene Bestände verschleppt wird. 
 
Zum Schutz vor der Einschleppung des Erregers in weitere Hausgeflügelbestände und 
deren Auswirkungen wurde mit Erlass des Ministeriums für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg vom 
29. April 2026 den Landkreisen und kreisfreien Städten angeordnet, 
Seuchenpräventions- und -bekämpfungsmaßnahmen zu erlassen.  
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Gemäß §§ 4 und 5 des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) i.V.m. § 38 Abs. 11 des 
TierGesG i.V.m. § 1 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Ausführung des 
Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG) in den jeweils geltenden Fassungen ist das 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Barnim die zuständige 
Behörde für den Erlass von Verfügungen von Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung und 
Bekämpfung von Tierseuchen.  
 
Gemäß § 24 TierGesG i. V. m. § 1 Abs. 4 des Gesetzes zur Ausführung des 
Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG) ist der Landkreis Barnim, hier das Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachungsamt, für die Durchführung des 
Tiergesundheitsgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsvorschriften die zuständige Behörde. 
 
Die Maßnahmen verfolgen den Zweck, die Einschleppung und die Ausbreitung des 
Erregers der Newcastle-Krankheit in Geflügelbestände durch die getroffenen 
Regelungen so einzudämmen, dass eine mittel- oder unmittelbare Einschleppung des 
Virus in den Geflügelbestand bereits zum frühestmöglichen Zeitpunkt vermieden 
werden kann. Aus diesem Grund haben die Interessen Einzelner hinter den Interessen 
der Allgemeinheit an der Tierseuchenbekämpfung zurückzustehen.  
 
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wurde bei der Auswahl der v. g. Mittel beachtet. 
 
 
Im Einzelnen: 
 
Gemäß § 67 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung in der Fassung vom 15. Oktober 2018 
sind bis zum Erlass einer anderweitigen bundesrechtlichen Regelung die Vorschriften 
der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3538) hinsichtlich der Newcastle-Krankheit weiter 
anzuwenden. 
 
zu 1 
Gemäß § 16a Geflügelpest-Verordnung in der Fassung vom 20. Dezember 2005 kann 
in Zeiten erhöhter Seuchengefahr die zuständige Behörde die Durchführung von 
Geflügelmärkten, Geflügelschauen, Geflügelausstellungen und Veranstaltungen 
ähnlicher Art sowie den Handel mit Geflügel ohne vorherige Bestellung verbieten oder 
von zusätzlichen Auflagen abhängig machen. 
 
zu 2 
Treten innerhalb von 24 Stunden in einem Geflügelbestand Verluste von 
1. mindestens drei Tieren bei einer Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren oder 
2. mehr als 2 vom Hundert der Tiere des Bestandes bei einer Bestandsgröße von mehr 
als 100 Tieren auf oder kommt es zu einer erheblichen Veränderung der Legeleistung 
oder der Gewichtszunahme, so hat der Besitzer gemäß § 8 Abs. 1 Geflügelpest-
Verordnung i. d. F. vom 20. Dezember 2005 unverzüglich durch den Tierarzt (amtlichen 
Tierarzt) die Ursache feststellen zu lassen. 
 
 
 



Tierseuchenallgemeinverfügung 
 

  Seite 5 von 6 

zu 3 
Nach § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfällt die 
aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs dann, wenn die sofortige Vollziehung von 
der Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, im öffentlichen Interesse besonders 
angeordnet wird.  
 
Die Anordnungen sind geeignet den Zweck dieser Tierseuchenallgemeinverfügung, 
den sofortigen Schutz vor der Einschleppung des Erregers der Newcastle-Krankheit in 
Haus- und Nutzgeflügelbestände, zu erfüllen.  
Die Maßnahmen sind erforderlich, um die Gefahr der Einschleppung des Erregers der 
Newcastle-Krankheit in Hausgeflügelbestände zu verhindern. 
Andere, mildere Maßnahmen waren im Gesamtkontext zur Bekämpfung der 
Einschleppung des Erregers der Newcastle-Krankheit in Haus- und 
Nutzgeflügelbestände nicht geeignet und daher nicht auszuwählen. 
Aus diesem Grund haben die Interessen einzelner Personen oder Personengruppen 
an der aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs hinter dem öffentlichen Interesse 
an der sofortigen Vollziehung der Maßnahmen und der damit verbundenen sofortigen 
Tierseuchenbekämpfung zurückzustehen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
wurde berücksichtigt. Die sofortige Vollziehung der Maßnahmen war somit anzuordnen  
 
Im Übrigen ist diese Tierseuchenallgemeinverfügung gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 der 
VwGO i.V.m. § 37 TierGesG sofort vollziehbar. Widerspruch und Anfechtungsklage 
haben keine aufschiebende Wirkung. 
Das bedeutet, dass die mit dieser Tierseuchenallgemeinverfügung angeordneten 
Maßnahmen selbst bei Einlegung eines Widerspruchs zu befolgen sind. 
 
zu 4 
Diese Tierseuchenallgemeinverfügung tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden 
Tag in Kraft. Die Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt auf Grundlage des § 1 
Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) i.V.m. § 41 Abs. 
4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).  
Danach gilt eine Allgemeinverfügung grundsätzlich 2 Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben. In der Allgemeinverfügung kann jedoch ein 
hiervon abweichender Tag, frühestens aber der auf die Bekanntgabe folgende Tag, 
bestimmt werden (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG). Von dieser Ermächtigung wurde unter 
Punkt 4 dieser Allgemeinverfügung Gebrauch gemacht, da die angeordneten 
tierseuchenrechtlichen Maßnahmen keinen Aufschub dulden. 
 
Die öffenliche Bekanntgabe erfolgt nach § 41 Abs. 4 S. 1 und 2 VwVfG durch 
ortsübliche Bekanntmachung. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass vorliegend der 
Adressatenkreis so groß ist, dass er, bezogen auf die akute Gefahrenlage infolge der 
Einschleppung einer hoch ansteckenden Tierseuche sowie der aktuellen 
epidemiologischen Bewertung, nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens 
vernünftigerweise nicht mehr in Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden 
kann. Von einer Anhörung wurde daher auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 BbgVwVfG 
i.V.m. § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgesehen. 
 
 
 



Tierseuchenallgemeinverfügung 
 

  Seite 6 von 6 

Rechtsgrundlagen in der jeweils geltenden Fassung 

- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) i. d. F. 
vom 15. Oktober 2018 

- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest und die Newcastle-Krankheit 
(Geflügelpest-Verordnung) i. d. F. vom 20. Dezember 2005 

- Gesetz zur Vorbeugung und zur Bekämpfung von Tierseuchen 
(Tiergesundheitsgesetz - TierGesG) 

- Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (AGTierGesG) 

- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  

- Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) 

- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Tierseuchenallgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landkreis 
Barnim, Der Landrat, Am Markt 1, 16225 Eberswalde, schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen.  
Der Widerspruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur 
eingelegt werden. Für diesen Fall verwenden Sie bitte die E-Mail-Adresse 
rechtsbehelf@kvbarnim.de. 
Ferner kann der Widerspruch als elektronisches Dokument über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (beBPo) eingelegt werden. 
 
Sie können beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder), Logenstr. 13 in 15230 Frankfurt 
(Oder), die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung Ihres Widerspruchs nach § 
80 Abs. 5 VwGO beantragen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass ein gegen diesen Bescheid eingelegter Widerspruch, 
aufgrund der angeordneten sofortigen Vollziehung, keine aufschiebende Wirkung hat.  
 
Hinweis: 
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen diese 
Tierseuchenallgemeinverfügung können gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG als 
Ordnungswidrigkeit geahndet und mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € belegt 
werden. 
 
 
 
gez. Daniel Kurth 
Landrat 

mailto:rechtsbehelf@kvbarnim.de

